 Sehr geehrter Herr Wohltmann, sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsauschusses,
 Auf seiner Internetseite berichtet der Verband der Zahnärzte von Berlin, dass die vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin Ende Juni versandten Bescheide an die Mitglieder nach § 42 Abs. 2 der Satzung,  keine rechtsverbindlichen Bescheide darstellen und empfehlen von einem Widerspruch gegen die „sicherlich korrekt berechneten Anwartschaftsmitteilungen“ Abstand zu nehmen.
Ich darf Sie bitten mir schriftlich zu bestätigen, dass diese Ansicht von Ihnen geteilt wird und  es sich nicht um rechtsverbindliche Bescheide, sondern nur um eine unverbindliche Information der Kolleginnen und Kollegen handelt.
Um eine zeitnahe Beantwortung meiner Anfrage wird gebeten.
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Dr. H. Dohmeier-de Haan
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